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Az.: 42-6451-04-03 Kollbach 

 

Wasserrecht; 

Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes an der Kollbach auf dem Gebiet der 

Märkte Eichendorf, Reisbach und Simbach sowie an einem Teil des Eibachs (Einmündung Koll-

bach bis oberhalb der Mündung des Vorracher Grabens bei Siegsdorf) auf dem Gebiet des Mark-

tes Reisbach 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Landshut ermittelten Überschwem-

mungsgebiets an der Kollbach von Flusskilometer 0,0 bis Flusskilometer 35,100 (Gewässer II. 

Ordnung) sowie von Flusskilometer 35,100 bis Flusskilometer 41,030 (Gewässer III. Ordnung) 

auf dem Gebiet der Märkte Eichendorf, Reisbach und Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, 

und eines Teils des Eibachs (Einmündung Kollbach bis oberhalb der Mündung des Vorracher 

Grabens bei Siegsdorf) auf dem Gebiet des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau 

 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusor-

gen, um Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, 

die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) 

verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln 

und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG). 

 

Auf dem Gebiet der Märkte Eichendorf, Reisbach und Simbach im Landkreis Dingolfing-Landau wurde 

das Überschwemmungsgebiet an der Kollbach von Flusskilometer 0,0 bis Flusskilometer 35,100 (Ge-

wässer II. Ordnung) sowie von Flusskilometer 35,100 bis Flusskilometer 41,030 (Gewässer III. Ord-

nung) und ein Teil des Eibachs (Einmündung Kollbach bis oberhalb der Mündung des Vorracher Gra-

bens bei Siegsdorf) berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus bestehen-

den Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder veränderbare Planung handelt. 

 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemes-

sungshochwasser − HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statistischen 

Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, 

kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.  

 

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in der Übersichtskarte im Maß-

stab M 1:25.000 dunkelblau gefärbt und eingefasst. In den Detailkarten wird das vorläufig zu sichernde 

Überschwemmungsgebiet schräg schraffiert und blau eingefasst dargestellt.  

Die Detailkarten im Maßstab M 1:2.500 können im Landratsamt Dingolfing-Landau und in den Gemein-

den Eichendorf, Reisbach und Simbach täglich während der üblichen Dienstzeiten sowie ggf. nach Ter-

minabsprache und im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden: 

https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/buergerservice/veroeffentlichungen/oeffentliche-bekannt-

machungen/ 

 

https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/buergerservice/veroeffentlichungen/oeffentliche-bekanntmachungen/
https://www.landkreis-dingolfing-landau.de/buergerservice/veroeffentlichungen/oeffentliche-bekanntmachungen/
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Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als vorläufig 

gesicherte Gebiete. Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden: 

 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 

8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bau-

leitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt 

nicht, wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, sowie für 

Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG). 

 

Ausnahmsweise kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Dingolfing-Landau abweichend von 

genannten Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete unter den Voraus-

setzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 

 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen 

sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend. 

 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für Maßnahmen des 

Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und 

des Hochwasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). 

 

Im Einzelfall kann das Landratsamt Dingolfing-Landau (Kreisverwaltungsbehörde) abweichend von § 

78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 

35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von ver-

lorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbar-

schaft zu berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 

 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-

bieten ebenfalls untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern kön-

nen, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die 

Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 
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3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss 

behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hoch-

wasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

 

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, 

des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, 

einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des 

Wasserabflusses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die 

für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen er-

forderlich sind. 

 

Das Landratsamt Dingolfing-Landau (Kreisverwaltungsbehörde) kann im Einzelfall abweichend von den 

zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden 

und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten 

sind  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 

78a Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 

3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 

 

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 

78a Abs. 2 Satz 2 WHG). 

 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsge-

bieten im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 

Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. 

 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Dingolfing-Landau kann auf Antrag Ausnah-

men zulassen, wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich ver-

tretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet 

wird. 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen1 insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher auszuführen. Für 

 
1 Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
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Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten 

insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber prüf-

pflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 

AwSV zu beachten. 

 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festset-

zung eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, so-

bald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Fest-

setzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Dingolfing-Landau höchstens um zwei weitere Jahre verlän-

gert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG). 

 

Anlagen: 2 Übersichtskarten 
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Weitere Informationen: 

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Themenbereich 

Naturgefahren des UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit dokumentiert. Unter www.iug.bayern.de 

sind auch weitere Informationen zu Überschwemmungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen und Hin-

weise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen Wasserwirt-

schaftsamt zu erfragen. 
 
 

Dingolfing, 31. März 2023 

 

Landratsamt Dingolfing-Landau 

Dollinger 

 
 

--------------- 
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Bekanntmachung über den Jahresabschluss 2020 des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Din-
golfing-Landau (gemeinsames Kommunalunternehmen der Landkreise Deggendorf und Dingol-
fing-Landau) 
 
Der Jahresabschluss des DONAUISAR Klinikums Deggendorf-Dingolfing-Landau (gKU) für das Ge-
schäftsjahr 2020 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit gemäß § 27 der Verordnung für Kom-
munalunternehmen (KUV) veröffentlicht.  
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 14.09.2021 den von der Solidaris Revisions-GmbH Wirt-
schaftsprüfunggesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München geprüften und testierten Jahresab-
schluss des Wirtschaftsjahres 2020 festgestellt und dem Vorstand die Entlastung erteilt.  
 
Die Solidaris Revisions-GmbH Wirtschaftsprüfunggesellschaft Steuerberatungsgesellschaft München, 
hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 gemäß § 316 ff HGB, Art. 
79 Abs. 1 LKrO Bayern und § 53 HGRG geprüft. 
Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang und 
dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers“ 
 
An das DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf: 
 
Prüfungsurteile 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2020 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-
Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf unter dem Datum vom 27. Juli 2021 den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:  
 

Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deg-
gendorf, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-Buch-
führungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalun-
ternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Der Verwaltungsrat des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf hat 
am 14.09.2021 den Jahresabschluss 2020 in der vom Abschlussprüfer geprüften Fassung mit einem 
ausgewiesenen Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung in Höhe von – 5.822.125,99 € festgestellt 
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und einstimmig den Beschluss gefasst, das ausgewiesene Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung 
in Höhe von - 5.822.125,99 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
Dem Vorstand wurde gemäß § 8 Abs. 4 Ziff. f) der Unternehmenssatzung für die Haushaltsführung im 
Jahr 2020die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen gemäß § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunal-
unternehmen (KUV) im Zeitraum von 02.05.2023 bis 10.05.2023 in den Geschäftsräumen des Landrat-
samtes Deggendorf, Herrenstraße 18, Zimmer 138 und in den Geschäftsräumen des Landratsamtes 
Dingolfing, Obere Stadt 1, Zimmer 17 zur Einsichtnahme zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich 
aus. 
 
 
Deggendorf, 20. April 2023 
 
Bernd Sibler 
Verwaltungsratsvorsitzender 
DONUAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau (gKU) 

 
 
 

--------------- 
 
 
 

Bekanntmachung über den Jahresabschluss 2021 des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Din-
golfing-Landau (gemeinsames Kommunalunternehmen der Landkreise Deggendorf und Dingol-
fing-Landau) 
 
Der Jahresabschluss des DONAUISAR Klinikums Deggendorf-Dingolfing-Landau (gKU) für das Ge-
schäftsjahr 2021 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit gemäß § 27 der Verordnung für Kom-
munalunternehmen (KUV) veröffentlicht.  
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 15.09.2022 den von Rödl & Partner GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg geprüften und testierten Jahresabschluss 
des Wirtschaftsjahres 2021 festgestellt und dem Vorstand die Entlastung erteilt  
 
Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg, hat 
den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 gemäß § 316 ff HGB, Art. 79 
Abs. 1 LKrO Bayern und § 53 HGRG geprüft. 
Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang und 
dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers“ 
 
An das DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deg-
gendorf – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Krankenhaus-
Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Klinikums zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Klinikums. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Der Verwaltungsrat des DONAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau gKU, Deggendorf hat 
am 15.09.2022 den Jahresabschluss 2021 in der vom Abschlussprüfer geprüften Fassung mit einem 
ausgewiesenen Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung in Höhe von - 6.089.430,90 € festgestellt 
und einstimmig den Beschluss gefasst, das ausgewiesene Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung 
in Höhe von - 6.089.430,90 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
Dem Vorstand wurde gemäß § 8 Abs. 4 Ziff. f) der Unternehmenssatzung für die Haushaltsführung im 
Jahr 2021 die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen gemäß § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunal-
unternehmen (KUV) im Zeitraum von 02.05.2023 bis 10.05.2023 in den Geschäftsräumen des Landrat-
samtes Deggendorf, Herrenstraße 18, Zimmer 138 und in den Geschäftsräumen des Landratsamtes 
Dingolfing, Obere Stadt 1, Zimmer 17 zur Einsichtnahme zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich 
aus. 
 

 
Deggendorf, 20. April 2023 
 
Bernd Sibler 
Verwaltungsratsvorsitzender 
DONUAUISAR Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau (gKU) 

 
 
 
 
 
 
 

--------------- 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Werner Bumeder 
Landrat 

 
 
 


